
AKTUELLE GESETZESÄNDERUNGEN 2025
Das Wichtigste für PV-Interessierte

Photovoltaik ist ein zentraler Baustein der Energiewende – entsprechend stark werden Investitionen politisch 
gefördert. Zwei zentrale gesetzliche Änderungen betreffen alle, die eine Solaranlage planen oder bereits im Ge-
spräch sind: §13/14a EnWG und das Solarspitzengesetz (Solarpaket I & II).

§13/14a EnWG – Netzstabilität durch steuerbare Verbrauchseinrichtungen
Seit 2024 in Kraft und 2025 präzisiert: Netzbetreiber dürfen in Ausnahmefällen steuernd auf große Verbraucher 
(z. B. Wallboxen, Wärmepumpen, Batteriespeicher) zugreifen, um das Stromnetz zu stabilisieren.

Was heißt das konkret für Sie als PV-Anlagenbetreiber?
 PV-Anlage produziert weiterhin Strom wie gewohnt
 Eingriffe betreffen nur steuerbare Verbraucher, nicht Ihre Stromerzeugung
 In extremen Netzlast-Situationen kann die Einspeisung oder der Speicherbetrieb kurzzeitig reduziert werden
 Sie erhalten eine gesetzlich geregelte Entschädigung
 Alle Eingriffe sind transparent, dokumentiert und technisch sicher

In der Praxis sind Eingriffe äußerst selten – es bleibt bei einem vollautomatisierten Backup-Mechanismus.

Solarspitzengesetz – Vereinfachung & Steuerfreiheit durch Solarpaket II
Im Jahr 2025 wurden mit dem Solarpaket II die Förderbedingungen nochmals verbessert

Ihre Vorteile im Überblick:
 Keine Einkommensteuer mehr auf private PV-Einnahmen bis 30 kWp
 Umsatzsteuerbefreiung bei Eigenverbrauch & Einspeisung
 Kein Gewerbe nötig für die meisten PV-Betreiber
 Keine Meldepflicht mehr im Marktstammdatenregister bei Kleinanlagen
 Digitale Anmeldung & Genehmigung beim Netzbetreiber
 Förderungen für Speicher, Balkon-PV & Mieterstrom ausgebaut

Auch für Mehrfamilienhäuser und Eigentümergemeinschaften wurde 2025 vieles erleichtert – inklusive rechtlicher 
Absicherung für gemeinschaftliche Anlagen.

Was bedeutet das alles für Sie?
 Photovoltaik-Anlagen sind wirtschaftlich attraktiver denn je
 Weniger Bürokratie – mehr Klarheit
 Sie gelangen schneller und einfacher zur eigenen Anlage

Die Gesetzeslage 2025 schafft Rechtssicherheit, Planungssi-
cherheit und steuerliche Vorteile. Jetzt ist der optimale Zeit-
punkt für die Umsetzung Ihres Projekts.

Noch Fragen?
Unser Team begleitet Sie Schritt für Schritt – von der Pro-
jektierung bis zur Inbetriebnahme. Gerne klären wir, welche 
Regelungen auf Ihre Immobilie zutreffen.
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